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T 109/88 

Sachverhalt und Anträge 

I. 	Das europäische Patent Nr. 0 049 404 ist am 16. Januar 1985 

mit 6 Patentansprüchen auf die europàische Patentanmeldung 

Nr. 81 107 402.0 erteilt worden, die am 18. September 1981 

unter Inanspruchnahme elner Priorität voni 3. Oktober 1980 

angemeldet worden 1st. 

II. Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin am 

15. Oktober 1985 Einspruch eingelegt und beantragt, das 

Patent in vollem Umfang aufgrund mangeinder Neuheit oder 

erfinderischer Tàtigkeit zu widerrufen. 

Zur Begründung hat die Beschwerdeführerin auf folgende 

Dokumente verwiesen: 

DE-A-2853 344 

"Aufbereitungstechnik" Nr. 7/1975, Seiten 353-355 

EP-A-0 038 455 

DE-A-2 758 281 

US-A-2 357 599 

EP-A-0 003 225 

III. Durch Zwischenentscheidung vom 28. Dezenther 1987 hat die 

Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen und das 

Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten, da der Gegen- 

stand des geânderten Anspruchs 1 neu sei und auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

IV. 	Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat am 

Februar 1988 Beschwerde gegen diese Entscheidung 

erhoben, gleichzeitig die Beschwerdegebühr bezahit und am 

29. April 1988 die Beschwerdebegründung eingereicht. Am 

April 1989 hat eine mündliche Verhandlung stattge-

funden. 
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2 	 T 109/88 

Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, daB der 
Gegenstand des Patents nicht patentfähig sei. Sie macht 
geitend, daB die Anderungen im Anspruch 1 durch die ur-
sprüngliche Offenbarung nicht gestutzt seien, insbeson-
dere, daB eine rotatorische Zwangsbewegung des Strahi-
mitteibettes nur un Zusammenhang mit spezifischen 
konstruktiven Ausfuhrungen mit elner drehbaren Tromnmel 
dargesteilt sei, so daB eine Veraligemeinerung im Sinne 
einer verfahrenstechnischen MaBnahrne nicht gerechtfertigt 
sei. AuBerdemn sel das Verfahren nach Anspruch 1 durch die 
Druckschriften (4) und (6), selbst wenn es ursprünglich 
of fenbart ware, dem Fachrnann nahegelegt worden. 

In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Be- 
schwerdeführerin insbesondere ausgefuhrt, daB das Ver-
fahren nach Anspruch 1 die gesteilte Aufgabe nicht lose, 
da kein Zusarnmnenhang bestehe zwischen der rotatorischen 
Zwangsbewegung und deni Vermeiden mnanuellen Be- und 
Entladens; daB die Vorteile - Wegblasen von Strahimit-
telbett, geringerer VerschleiB der Auskleidung der 
Strahikammner - auch durch den Stand der Technik nach (3) 
erzielt werden. Da die Vibrationsbewegung nach (3) mimer 
auch eine rotatorische Zwangsbewegung einschlieBe, sei das 
Verfahren nach Anspruch 1 nicht neu. un übrigen sei in 
Spaite 9, Zeilen 36 ff der Patentschrift mit dem Hinweis 
auf Schwenktrommeln ein Anwendungsbereich gezeigt, der 
aufierhaib des Anspruchs 1 liege, denn es handle sich dabei 
nicht urn eine rotatorische Zwangsbewegung, da eine soiche 
voile Unidrehungen voraussetze. Das beanspruchte Verfahren 
sei auBerdern auch nicht erfinderisch, denn es lasse sich 
als bloBe Kombination aus Dokumnent (4) mit der bei 
Putztrommneln bekannten Zwangsrotation erreichen. 

Der Vertreter der Beschwerdegegnerin ist dem entgegen-
getreten, und hat insbesondere geltend gemacht, daB vor 
aliemn zwei Komnponenten der Aufgabe wichtig seien: schonende 
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3 	 T 109/88 

Behandlung einerseits, aliseitiges Anstrahien der Werk-
stücke andererseits. Dagegen sei das Vermeiden manuellen 
Be- und Entladens lediglich von untergeordneter Bedeutung. 
Zum Begriff der rotatorischen Zwangsbewegung erklärte er, 
daB dabei jedenfalls ein Teil einer Kreisbewegung 
wesentlich und hinreichend sei. Er begründet die Anderung 
mit dem Disclaimer un Anspruch 1 unter Hinweis auf Spalte 
2, Zeile 21 der angefochtenen Patentschrift und unter-
strich, daB eine soiche rotatorische Bewegung des Strahi- 
mittelbettes mit ständigexn Umlauf nicht un Stand der 
Technik aufzufinden war. Aul3erdem gehe aus Dokuinent (1) und 
(4) deutlich hervor, dB hier keine Schüttung un Sinne des 
Anspruchs 1 vorliege. 

Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Verfahren zum Strahibehandein von leicht beschädigbare•n, 
sproden Werkstücken wie Temper- oder Graugussteilen bzw. 
Gusstrauben in einer aus Werkstücken und Hilfskärpern 
bestehenden umgewälzten Schuttung, wobei die Hilfskörper 
aus Strahimittel bestehen, mindestens die Werkstücke in em 
im Strahibereich vorhandenes Strahlmittelbett eingebracht 
werden, während der strahibehandlung die Strahimittelmenge 
in der umgewalzten Schüttung nahezu konstant gehalten wird 
und nach der Strahlbehandlung das Strahimittel ausserhaib 
des Strahlbereichs von den Werkstücken getrennt wird, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass die SchUttung 
anstatt durch eine vibratorische Bewegung durch eine 
rotatorische Zwangsbewegung des Strahimittelbettes 
uingewàlzt wird." 

Die Beschwerdeführerin beantragt den Widerruf des Pa-
tents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt Zurückweisung der Be-
schwerde und BestàtIgung des Patents. 
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4 	T 109/88 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

liii Hinblick auf die geänderten Merkmale des Anspruchs 1 

kommt die Kammer zum Ergebnis, daB die Anderungen ur-

sprünglich of fenbart waren. 

Der Einspruch stützte sich darauf, daB der Begriff 

"rotatorische Bewegung" auch durch Vibration verursachte 

Bewegungen umschlieBe. Diese Interpretation steht im Wi-

derspruch zum gesamten Inhalt des erteilten Patents - eine 

entsprechende Kiarstellung durch den Disclaimer "anstatt 

durch eine Vibrationsbewegung" ist daher gerechtfertigt. 

Damit ist es aber erforderlich, die tatsächliche Bewegungs-

charakteristik deutllch von jener bei einer Vibration zu 

unterscheiden. Eine entsprechende Stützung hierzu findet 

sich in Spalte 6, Zeilen 13-16 der Beschreibung, wo es 

hei8t: "Neben der beschriebenen Ausführungsvariante mit 

einer Bandmnulde als Umwàlzvorrichtung kann das 

Verfahren auch mit einer als Tromnmel ausgebildeten Umwàlz-

vorrichtung durchgeführt werden." Und in Spalte 4, Zeilen 

25-28 wird ausgeführt: "das Plattenband 13 ist mit 

Mitnahmestegen 26 versehen, damit eine gute Umwälzung der 

Schüttung erreicht wird." 

Da diese Ausführungsbeispiele explizite als "Varianten" 

bezeichnet werden, ist damit ein umfassenderer Sachverhalt 

als lediglich eine Rotation durch eine Trammel oder elne 

Bandmulde offenbart. Es handelt sich um elnen Bewegungs-

vorgang, bei dem das Strahlmnittelbett bereichsweise um eine 

feste Rotationsachse gedreht wird, urn eine Bewegung also, 

die durch eine eindeutig festgelegte Kurve definiert ist. 

Dabei ist noch nichts ausgesagt Uber den Drehwinkel, so daB 
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5 	T 109/88 

zum Begriff *IRotationfl  auch eine begrenzte, pendelfärmige 

Kreisbewegung urn einen Drehpunkt gehärt, was durch die 

Formulierung "rotatorisch" noch unterstrichen wird. 

In der Mechanik wird eine "zwangslaufige Bewegung" als 

Bewegung definiert, beider ein Massepunkt an eine Kurve 

gebunden ist. (Vgl. z. B. MeiBner und Ziegler: "Mechanik 

II", Verlag Birkhäuser, Basel, 1947). 

Die Karnmer ist daher unter Wurdigung dieser technischen 

Sachverhalte der Ansicht, es sei gerechtfertigt, diesen 

insgesarnt of fenbarten Bewegungszustand durch. den Ausdruck 

"anstatt durch eine vibratorische Bewegung durch ems 

rotatorische Zwangsbewegung des Strahirnittelbettes" zu 

urnschreiben. 

Der geänderte Patentanspruch 1 erfüllt sornit'die Erfor-

dernisse von Absatz (2) und, da die Anderung einschränkend 

wirkt, jene von Absatz (3) des Artikels 123 EPU. 

Dokuinent (3) wird auch vorn Beschwerdeführer als das der 

Erfindung am nächsten komrnende anerkannt. Da es sich urn em 

nicht vorveröffentlichtes Dokurnent handelt, konunt es wegen 

Artikel 54 (3) EPU nur zur Beurteilung der Neuheit in 

Betracht. Da nach den obenstehenden Ausführungen einwand-

frei feststeht, daB es sich bei dem in Dokurnent (3) 

offenbarten Verfahren nicht urn eine "rotatorische 

Zwangsbewegung des Strahlrnittelbettes anstelle einer 

vibratorjschen Bewegung" handelt, ist die Neuheit gegen-

über diesern nächsten Stand der Technik erwiesen. 

Patentanspruch 1 genügt sornit den Erfordernissen des Ar-

tikels 54 EPU; sein Gegenstand ist neu. 

Irn Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit ist folgendes 
auszuführen: 
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6 	 T 109/88 

4.1 Dokument (4) steilt den nàchsten Stand der Technik dar. 
Darin wird vorgeschlagen, die Oberflächen der Werkstücke 
inäglichst gleichinäBig unter einem Strahi zu behandein. 
Dazu wird eine SchUttung von Werkstücken mit oder ohne 
Hilfskärper durch Impulse in stàndiger Vibrations- und 
Umwàlzbewegung gehalten. 

Zur Bewegungscharakteristik der SchUttung nach Dokument (4) 
gehórt, daB ihre Umwàlzung infolge der Vibrations-St68e zu 
einem quasi-flüssigen Zustand führt, bei weichem die 
einzelnen Teile unregeimã8ige "Mikrorotationen" um ihre 
eigenen Schwerpunkte ausführen und sich zugleich lãngs 
ràumlicher Bahnen ungeordnet bewegen. Auf diese Weise wird 
die hier ais wesentlich erachtete "ideale Unordnung" 
realisiert. 

Davon ausgehend soil die angefochtene Erfindung die Auf-
gabe lôsen, bei spräden, leicht zu beschàdigenden Werk-
stUcken unterschiedlicher Gr68e und Form ohne Beschädigung 
und vorzugsweise ohne manuelles Be- und Entladen eine 
aliseitige Strahibehandlung ohne gro8en baulichen Aufwand 
und in automnatischer Arbeitsweise, sowohi im Chargen- wie 
jut Durchlaufbetrieb, zu erreichen. Diese Aufgabe, die keine 
Hinweise auf die Lösung enthält, wird zweifellos durch die 
Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 1 gelöst. 

Gegenüber dein relevantesten Stand der Technik liegt em 
väilig anderer Bewegungszustand vor, wenn die Umwälzung 
nicht durch Vibration initiiert wird, sondern durch eine 
rotatorische Zwangsbewegung des Strahimnittelbettes. Dabei 
liegt zunàchst eine einzige, ràumlich feststehende 
Rotationsachse vor, wodurch die Schüttung paketweise 

(Kreissegmnente) erfaBt und "umgeschaufelt" wird. Die Lösung 
mit der Zwangsrotation nach Anspruch 1 kann sich infolge 
dieser technischen Unterschjede aus demn Vibrationszustand 
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7 	 T 109/88 

nach Dokument (4) nicht in naheliegender Weise ergeben. Das 
Dokument (4) enthält zwar in den Angaben zum dortigen Stand 
der Technik eine Erwahnung von Trommein (Seite 3, Absatz 
2), jedoch zusammen mit der Einschränkung, daB sich 
Tromnnmeln nur für Werkstücke besonderer. Form, nämlich mit 
praktisch gleichen Abmnessungen in den drei Dimensionen, 
eignen würden. Darin kann nur eine Bestätigung des 
offensichtlich in der Fachwelt herrschenden Vorurteils 
gesehen werden, nämlich, daB sich Trommeln für delikate 
Werkstücke nicht eignen. 

11mm Gegensatz zu der ailgenmein bekannten MaBnahme, delikate 
Werkstücke durch die Verwendung von geeigneten zusätzlichen 
Hiifskörpern zu schützen, verzichtet das un Streitpatent 
beanspruchte Verfahren volistandig auf soiche Mittel und 
erzieit vielmehr das gewünschte Resultat in überraschender 
Weise bloB durch eine Schüttung mit den Strahlkörpern 
seibst. 

Aus dem ganzen Dokument (4) lassen sich somit keine Hin-
weise entnehmen, die dem Fachmann das un Anspruch 1 de-
finierte Verfahren hätten nahelegen können. 

4.2 	Dim Dokunment (6) werden konische Trommein vorgeschiagen, die 
eine geneigte Achse aufweisen und bei denen ein annähernd 
vorbestimmnbarer Werkstückdurchsatz bei gleichmässiger 
Strahlwirkung erreicht werden soil. 

Das dabei auftretende trichterförmnige Zusamnnienführen der 
Werkstücke scheint sich jedoch nicht ohne weiteres für 
besonders empfindliche WerkstUcke zu eignen. Der Fachmnann, 
der die Behandlung spezieil soicher Werkstücke zu 
verbessern sucht, hat daher keine Veraniassung, diesen 
Vorschlag weiter zu verfolgen. Die Trommein selber dienen 
dabei direkt der Umnwälzung der Werkstücke - ein Hinweis auf 
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allfàllige Vorteile durch Einbeziehung einer Schüttung ist 
dem Dokument nicht zu entnehmen. 

Dokument (6) enthält somit keine Angaben, die eine Weiter- 
entwicklung der nach Dokument (4) bekannten Vorschläge 
hätten anregen können. 

Die Beschwerdeführerin macht geltend, daB sich das Ver- 
fahren nach Anspruch 1 von dem Dokument (4) nur in der 
betriebstechnischen Wirkung einer uinlaufenden oder os-
zillierenden Tronimel unterscheidet, und daB dies zur 
Strahlbehandlung von Werkstücken hinlänglich, z. B. aus dem 
Dokuinent (6) bekannt sei, weshaib Anspruch 1 keine 
erfinderische Tätigkeit zugrunde liege. 

Aus den in Abschnitt 4.1 geinachten Ausfuhrungen ergibt sich 
jedoch nach Auffassung der Kanuner, daB diese Argumentation 
infolge der tatsàchlichen technischen Unterschiede nicht 
haitbar ist. 

4.3 Auch die übrigen Dokumente des vorliegenden Standes der 
Technik, die von einer Rotationstrommel oder von einem 
Rotationsband ausgehen, befassen sich lediglich mit der 
tJinwälzung der Werkstücke selber. Weitergehende Hinweise in 
bezug auf ausschlieBliche Anwendung einer Strahlmittel-
bettung sind nicht zu finden. 

4.4 Die restlichen Dokuinente schlieBlich, die von einer 
Schüttung unter Vibrationsbewegung ausgehen, beschaftigen 
sich lediglich mit einer durch Vibration verursachten 
Uinwàlzung, und beziehen sich auf nicht rotierende Behälter 
in Form von TrOgen. Auch von ihnen gehen keine Anregungen 
aus, eine Umwàlzung der Schüttung auf andere Weise, 
insbesondere durch Zwangsrotation der Strahimittelbettung, 
in Betracht zu ziehen. 
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S 
4.5 Elne Koinbination aus oben beschriebenen Einzellósungen 

kännte sich dem Fachmann dann ergeben, wenn er, ausgehend 

von der Vibrationslósung nach Dokument (4) zusätzlich seine 

Kenntnisse über die grundsàtzlich xnägliche Zwangsrotation 

ins Spiel bringen würde. Dazu ist jedoch festzustellen, daB 

diese beiden entgegengesetzten Mäglichkeiten gemàB Ent-

wicklung des Standes der Technik offensichtlich in 

voneinander verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt 

wurden. Wenn es daher zur gesicherten Erfahrung des 

Fachmannes gehorte, empfindliche Werkstücke, da "nicht 

trominelfahig", in Verfahren mit vibrierter Schüttung zu 

behandein, nicht aber In Trommein, in weichen die Werk-

stücke direkt umgewälzt werden, dann lag es auBerhaibdes 

dein Fachivann naheliegenden Bereichs, die Vereinigung dieser 

gegensätzlichen und bewährten Verfahren vorzuschlagen. 

4.6 Mithin erfUllt das in Patentanspruch 1 definierte Ver-

fahren die Erfordernisse des Artikels 56 EPU In Bezug auf 

erfinderische Tätigkeit und ist daher gewährbar. 

5. 	Die unabhàngigen Vorrichtungsansprüche 5 und 6 sind von der 

Beschwerdeführerin nicht weiter angefochten worden. Die 

Kanuner hat sich davon überzeugt, daB auch diese Ansprüche 

den Anforderungen des EPU genügen. 
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6. 	Die abhängigen AnsprUche 2 bis 4 sind auf Anspruch 1 

zurUckbezogen und bleiben mit diesem bestehen. 

Entscheidungsformel 

AUS diesen Griinden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

S. Fabiani 

	

qV.zabo 
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